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nerseılts Kongruenzen, andererseıts unübersehbare 11ieren- der nNnapp umrissenen TODIeEemMe darf INan wohl dem Ort-
Z zwıschen dem Medienrelig1ösen un dem Selbstver- SaNg der Debatte überlassen. Dalß eıne solche Dıskussion
ständnıs der christlichen elıgı1ıon markıeren. och dıie WEe1- dringlıch und notwendıg Ist, dürfte außer rage stehen.

Arno CHALLSONtere Verhandlung des hıer 1L1UT angedeuteten Komplexes und

Reformen sSınd notwendıg
Korruption ıIn Entwicklungsländern

An Entwicklungsländer lassen sıch nıcht einfach die ahßstäbe westlicher Gesellschaften
anlegen. In gewıssem Mah gılt das auch für dıie Korruption, dıie INn den melısten Ent-
wicklungsländern UU verschiedenen (Gründen der T agesordnung LST. Dennoch 151
Korruption auch In der Dritten Welt nichts Naturgegebenes, sondern annn durchaus
wirkungsvoll eingedämmt un ekämpft werden.

Korruption ist In Entwicklungsländern eın Alltagsphäno- den Teıl der Beamtenschaft organısıiert, der Entscheı1dungs-
HIS  = Be1l der Analyse der Hemmnisse der Entwicklung JE- spielräume be1 der Verwendung des öffentlichen Budgets hat
doch ist dieses Phänomen ange ZTeıt wen1g beachtet worden: 95  i1ck-back“ be1l der Vergabe Ööffentlicher ufträge dürfte
eiıne el namhafter entwıicklungspolitischer ehrbücher das wichtigste Verfahren ZUT UOrganısatıon VOINN Unterschla-

den Begrılt der Korruption nıcht einmal 1m Regıster. SUNSCH darstellen; der Auftragnehmer stellt einen überhöh-
In einem Teıl der sozlalwıssenschaftlichen Lauteratur dom1- ten Preıs In echnung und reicht den Auifschlag dıe den
nıert dıe Sıchtweise, Verhaltensweisen, dıe nach westlichen Aulftrag vergebenden Beamten zurück. Häufig sınd Unter-
Standards als korrupt bezeichnen SInd, würden In Ent- schlagung CN mıt Bestechungen verbunden., da e1in Teıl des
wicklungsländern Z Funktionsfähigkeıit der (Geselischaften Unterschlagungsgewıinns In orm VO  — Bestechungszahlungen
beıtragen. Eın Teıl der Argumente, dıe vorgebracht werden, Kontrollbehörden weıtergereıicht wırd, dıe Unterschla-
ist nıcht iınfach VON der and welsen. SUNg abzusıchern. Hıeraus können sıch innerhalb der Ver-
eım Begrılf der Korruption sınd dıie Benennung eINes waltungen fest etabliıerte Verteilungsstrukturen entwickeln.
Sachverhaltes und dıe moralısche Be- und Verurteilung CN
verwoben. Der Begrılff ist STEeTISs 1n der GefTahr, einem
„Catch-ıt-all“-Begriff werden, mıt dem dıe unterschied- Nıcht vorrangıg kulturell erklären
lıchsten Verhaltensweisen In der indıvıduellen Sphäre, 1mM
polıtıschen und wıirtschaftliıchen en belegt werden, dıe Entwicklungsländer sSınd nıcht-westliche Gesellschaften Der
Negal sind, als ıllegıtım gelten oder VO jeweılıgen and- Begrılff der Korruption kann nıcht unhıinterfragt auf diese
pun AUS unerwünscht SInd. Nur e1n CNSCICI Begrıff der Gesellschaften übertragen werden. Von Korruption ann
Korruption ist be1l der Analyse fruchtbar Kern SsOzl1alwıssen- sSinnvollerweıse 1L1UT gesprochen werden, WENN das Verhalten
schaftlıcher Definıtionsansätze ist der Mißbrauch eInes eINes Amtsträgers den Normen der jeweılıgen Gesellschaft
Amtes prıvaten /{wecken Damlıt ist Voraussetzung für wıderspricht. Von der nterschlagung Ööffenthlicher ıttel
dıie Anwendung des Korruptionsbegriffes, daß zumındest sprechen, ND VOTdUS, daß eine Trennungslıinie SCZOSCH
elıner der Beteılıgten Amtsträger Ist, also einen VO anderen wırd zwıischen den Miıtteln. über dıie der Amtsträger auft
definıerten Aufgabenbereıch hat und daß CS gesetzlıch f TUnN:! sSeINESs Amtes verfügt, und seinem Prıvatvermögen.
xı]erte oder 1m sozlalen Konsens verankerte Normen o1bt, Eıne solche Irennung Wal In vorkolonıalen Gesellschaften
W1Ee dieser Aufgabenbereıich auszuliullen ist nıcht zwangsläufig gegeben. In einem olchen hıstoriıschen
Im Folgenden sollen Z7WEe] Phänomene gemeınsam als Fle- Kontext ist 658 dann UNANSCINCSSCIL, den Korruptionsbegriff

anzuwenden. Jedoch en dıie meılsten nıcht-westlichenmente der Korruption erfaßt werden: dıe Bestechung und dıe
Unterschlagung. DIe Bestechung Ist eın Tausch, be1 dem eIin Gesellschaften ıIn der Kolomalzeıt un In der nachkolonıialen
Amtsträger In Wiıderspruch den Normen SeINES Amtes und Periode evolutorıische Veränderungen durchgemacht, dıe CGS

einen persönlıchen Vorteiıl dem Bestechenden eine Be- IZWUNSCH aben, zwıischen öffentlıchem E1ıgentum und pr1-
stechungsleıstung gewährt, etiwa eiıne normwıdrıge Genehmıi- Eıgentum der Amtsträger unterscheiden und dıe
SUuNg, überhöhte Preise be]l Käufen der Ööffentliıchen and Rollen öffentlıche Amtsträger verrechtlichen.
oder dıe Absıcherung einer ıllegalen andlung. DIe Unter- Damıt ist dıie Voraussetzung für eine Anwendung des Kor-
schlagung wIırd ın Entwicklungsländern meı1st kollektiv MNO ruptionsbegriffs egeben. Dıiıe polıtıschen Prozesse In Ent-
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analyse, dıe Krıtık, darf sıch nıcht fiktiven Idealbıldwicklungsländern deuten darauf hın, da ß viele Verhaltens-
weısen. dıe nach westlichen Krıterien als normwıdrı1ıg aNnZusSCc- einer'effizienten, entwıicklungsorientierten Bürokratıe Orl]len-

tıeren, sondern muß sıch der iırklıchkeit eiıner auf ıhrehen SInd, auch dort VO breıten Bevölkerungskreısen nıcht
akzeptiert werden. Dort, demokratische Systeme e{ia- Eıgeninteressen bedachten Beamtenschaft ausrıchten. KoOon-
bhert SINd, hat dıe rage der Korruption eiınen zentralen zediert INan, daß dıe Bürokratie eıgenständıge Interessen
Stellenwer ın der Parteienkonkurrenz. Der polıtısche WIiıltz, verfolgt, dıe sıch häufig nıcht mıt dem 1e] wirtschaftliıcher
e1n wichtiges Spiegelbı der Massenmeınung In Ländern. ıIn un sozlaler Entwicklung decken. kann Korruption Wır-

kungen entfalten, dıe AUS 1C des Entwicklungsziels DOSILIVdenen eiıne Artıkulatıon der Bevölkerung über fre1 gebildete
Organısationen nıcht möglıch ist, ist voll VO  = subtılen An- bewerten SINd.
spielungen auf alle Facetten der Korruption.
IDDIies bedeutet, daß be1l eiıner breıiten Bevölkerung Vorstel-

DIie Kalkulhierbarkeıt wıirtschaftlıchen andelnslungen darüber vorhanden SInd, WIE eın Ööffentliches Amt le-
gıtımerweılse auszufliullen ist und daß das Verhalten der wırd eingeschränkt
Amtsträger VO  — eıner breıten Bevölkerung diıesen NOT-
MC und gegebenenfalls als korrupt bezeıichnet Bestechung, das SI In vielfältigen Facetten C=WITrTd. Eıne Krıitik korrupten Verhaltens bezieht sıch damıt brachte Argument, ermöglıche e 9 entwicklungsfeindlıchenıcht alleın auf erte un Normen, dıe AUS dem westliıchen
Kulturkreıs tammen, sondern auf erte und Normen, dıe Eıngriffe der Bürokratıie In den Wiırtschaftsproze bzumıl-

dern oder aufzuheben, S1e ermöglıche Wettbewerbsprozesseheute auch ın nıcht-westlichen Gesellschaften verankert S1nd. In Sıtuationen, 1n denen der Wettbewerb staatlıcherseıts De-
Das eı natürlıch nıcht, da dıe Trennungslınıe er die schränkt oder aufgehoben werden sollte Es gibt In der Tat
Trennungs-Grauzone) zwıschen legıtımem und als korrupt eiıne Vielzahl entwicklungsfeindliıcher Eıngriffe der Bürokra-
angesehenem Verhalten überall gleich verläuft. DiIie NOoOr- t1e 1ın den Entwicklungsprozeß, dıee Bestechung gemil-
INCI, dıe diıese Trennungslınıe definıeren, sSınd nıcht ohne dert oder aufgehoben werden.

In vielen Ländern ist dıe binnenländısche Produktion UNGRückegriff auf kulturelle Besonderheıiten der jeweılıgen (Je-
sellschaft erfassen. ber Korruption In nıcht-westlichen und eın estrüpp nıcht-tarıfärer Handelshemmnisse
Gesellschaften ist nıcht vorrangıg kulturell erklären. Wır dıe internatıonale Konkurrenz geschützt; dıe KOrrup-
beobachten Bestechung und Unterschlagung Ööffentlicher t1on In der Zollverwaltung ermöglıcht dıe mgehung der
ıttel ıIn Entwicklungsgesellschaften, dıe SahlZ unterschiedli- Handelsbeschränkungen und hält damıt eiınen gewIlssen
che kulturelle Iradıtionen aufweısen, 1Im chrıistlich geprägten Wettbewerbsdruck für dıe einheimısche Industrie aufrecht.
Lateinamerıka ebenso W1Ie In iıslamıschen Gesellschaften, In der landwirtschaftlıche Betriebe werden CZWUNSCHH, hre
Afrıka üdlıch der Sahara ebenso W1Ee ın den Ländern SÜüd- TOduKTe staatlıche Monopolorganısationen verkau-
und Südostasıens. fen, wobe1l dıe Aufkaufpreıise un den Marktpreıisen 1x]ert
Wer NUnN Korruption vorwiegend kulturell erklären wollte, SsIınd. egale Märkte, ÜRC Bestechung der Kontrolleure
müßte begründen, Salnlz unterschiedliche kulturelle gesichert, en dıesen Bedingungen eıne zentrale
Iradıtionen äahnlıchen Phänomenen führen usge- Bedeutung für dıe Nahrungsmittelversorgung, da S16 Pro-

duktionsanreıze für landwirtschaftlıche Betriebe erhalten.pragte Korruptionsphänomene auch In den u-

ropäıischen Zentralverwaltungswirtschaften beobachten, Bevor Man aber 11UN 1ın Bestechungen ınfach eınen für Ent-
achdem dort mıt der Errichtung der Eın-Parteien-Herr- wicklungsgesellschaften funktionalen Mechanısmus sıeht.schaft dıie Kontrollinstanzen der bürgerlichen Gesellschaft sollte 111a weıterreichende Z/Zusammenhänge berücksıichti-
zerschlagen DIe kulturelle Erklärung der Korruption
ist auch schwer mıiıt den Erfahrungen Sıngapurs oder Hong- SCH Art und Ausmaß der staatlıchen Interventionen sıind

nıcht unabhängıg davon, ob eıne Bürokratıe bestechlıic ist
ongs vereinbaren: dort ist Korruption weıtgehend C-
schaltet worden. äahnlıcher kultureller Iradıtiıonen WIEe oder nıcht Ist Bestechung eın weıt verbreıtetes Phänomen,

verfolgen Gruppen VON Beamten Strategien, Bestec  iıch-
In anderen Ländern der Regıon. keıtschancen erhalten und erweıtern. DiIe Bestechlich-
Daß Korruption 1n westlichen Gesellschaften negatıve Wiır- keıtschancen bestehen 1n jenen Interventionen, dıe MTC
kungen zeıtigt, dürfte be1 uns nıcht strıttıe Sse1IN. Nıemand in Bestechung umgehen SInd. FKEıne Bürokratıie, deren Be-
Deutschland verbindet dıe Hınweise auf Korruptionsphä- amte erhebliche Bestechungseinkünfte erzjıelen, leistet STar-
NOMECNEC In einıgen Teılen UNsSsScCICI Verwaltung mıiıt der ken Wıderstand den au staatlıcher eglemen-
Fragestellung, welcher möglıche gesellschaftlıche Nutzen tıierungen. Diese könnten möglıcherweıse ega beseıtigt
hliermıiıt verbunden se1ın könnte. Dem ist nıcht S! WE ber werden, WE nıcht aufgrun: der Verbindung VO Hemm:-
Entwicklungsländer gesprochen wIrd. Eın Teıl der SO71alwI1S- nıssen und ıllegalem Zusatzverdienst massıve Interessen
senschaftlıchen Literatur hält nach westliıchen Maßstäben ihrer Aufrechterhaltung gäbe
korrupte Verhaltensweıisen den In vielen Entwick- DiIe vielen kruden Verwaltungsvorschrıiften, dıe In Entwick-
lungsländern gegebenen Bedingungen für notwendıg für das lungsländern exıistieren, sınd nıcht 11UT Geschäftsgrundlage
Funktionieren der Jjeweılıgen Gesellschaften DiIie ırkungs- vieler Bestechungskontrakte, sondern einem gewIıssen Teıl
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gleichzeıt1ig olge eInNes Systems der Erzielung ıllegaler Eın- Eınkünfte AdUus Bestechung und Unterschlagung sınd 00
nahmen RO dıe Beamtenschaft. em wırd Bestechung wesentlicher Teıl der faktıschen „Vergütung‘“ für dıe An-
nıcht 1UT SEeNUTZT, entwıcklungsfeindliche staatlıche Eın- gehörıgen des Ööffentlichen Dıenstes. DIie Eıinkünfte AdUus

griffe abzuwehren, sondern auch, solche erreichen, Bestechung und Unterschlagung, e1Nn etztes Argument,
WECNN S1e. denn 1ım Interesse des Bestechenden sınd, eiwa bieten Anreıze für qualifizierte Personen, 1M öffentlichen
Wettbewerbsbeschränkungen für Konkurrenten schaffen, Dıenst arbeıten. In vielen Entwicklungsländern reichen
aufrechtzuerhalten oder erweıtern. uch sınd nıcht 11UT dıe egalen Bezüge un: Vergünstigungen, dıe der OIfentlıche
diıskretionäre Eıngriffe staatlıcher Instanzen Gegenstand VO Dıenst Dietet, be1l weıtem nıcht das heran, W das Kräfte mıiıt
Bestechungskontrakten, sondern auch staatlıche Handlun- vergleıc.  arecn Qualifikationen 1mM prıvaten Sektor VCI-

SCN, dıe erforderlıiıch Sınd, den rec  iıchen Rahmen für dıenen. 1Nne generelle nhebung der Vergütungen der Be-
das Handeln VON Individuen und Gruppen garantıeren, scheıtert AUs fiskalıschen Gründen, dies mehr,
einschließlich des Rahmens für den Wettbewerb als der OIfentlıche Dıenst In vielen Ländern stark ausgewel-
er Vertrag ist VOIN zweıfelhaftem Werrt, WECeNN sıch der Ver- tet wurde, Sekundarschul- und Uniıiversıtätsabsolventen
Lragspartner der zıvilrechtlichen Durchsetzung der eingegan- ıIn das Beschäftigungssystem absorbileren.

Verpflichtung MNO Rıichterbestechung entziehen Korruptionseinkünfte können dıe Gesamtelinkünfte qualifi-kann und WECNN unklar ist, ob derjen1ge, der 1mM ec Ist, zierter Miıtarbeiter In dıfferenzilerter Weılse erhöhen, ohneauch über genügen ıttel verfügt, dıie Justiz 11- nhebung des allgemeınen Gehaltsnıveaus. DıiIe eNOorden-lassen, selnen Rechtsanspruc durchzusetzen. DIie Kalkulher- leıter können teuern, WCT auf tellen plazıert wırd, In denenbarkeıt wırtschaftlıchen andelns ist somıt unter den edın-
SUNSCH einer korrupten Verwaltung erheblıich eingeschränkt. hohe Korruptionseinkünfte erzlelt werden können. er-

Ings bleibt völlıg en ob indıvıduelle Qualıifikationen eın
Mıiıt Bestechung, 00 weıteres, vorrangıg VO  = Praktıkern wesentliıcher Faktor In diesem Plazıerungsprozeß SINd. Das
vorgebrachtes Argument den potentiellen posıtıven Argument verweıst auf eın zentrales Dılemma einer KOorrup-
Wırkungen der Korruption, kann dıe Arbeıutsweise der tiıonskontrollpolitik. Korruption jedoch SC  IC als alter-
Bürokratıie verbessert werden. uch hıer gılt, daß be1l der natıve orm der eamtenbesoldung anzusehen, bedeutet,
Analyse edenken Ist, W1Ie sıch das Verhalten der Üro- dıe Kosten, dıe hıermıt verbunden Ssınd, unterschätzen. Es
kratıe aufgrun der Möglıchkeıt andert, Bestechungse1n- sSınd ZU einen dıe Kosten der dırıgıstıschen Eıngriffe un
künfte erzielen. DiIie zögerliche ArbeıtsweIise der ÜUTrOo- Verzögerungen, dıe getätigt werden, Bestechlichkeits-
kratıe resultiert einem Gutteil AUus der strategischen ADb- chancen erhalten und erweıtern.
sıcht, dıejenıgen, dıie auf ıhre Dienstleistungen angewlesen
Sınd, ZUT Zahlung VO SOg Beschleunigungsgeldern
zwıingen. Der amp dıe Verteijlung VON Bestec  iıch- Den Verfügungsbereıich der Bürokratıe
keıtschancen und damıt dıe Verteiuung ıllegaler Zusatzeın- begrenzen
kommen zudem eiıner Auffächerung admınıstratıiver
Z/uständigkeıten un damıt einer Vervılelfältigung der Zum zweıten, dıe kollektiv organısıerten UnterschlagungenVerzögerungsmacht. Damıit schwındet für d1e ure dıe Ver- verursachen Kosten, e weıt er sınd als der He S1e.zögerungsstrategıe Geschädigten dıe Möglıchkeıit, dıe - ermöglıchte /usatzverdienst der Beamtenschaft. DiIies hatsache der Verzögerung einzelnen Beamten oder Instanzen
zuzuordnen und sıch miıt anderen Mıtteln dagegen weh- seıinen Tun darın, daß dıe Entscheidungen der Bürokratıie

RO Fragen der Rısıkominimlerung be1 der „Miıttel-ICH als einer „Beschleunigungszahlung‘‘. umlenkung‘“ überlagert SInd. Keıne Bürokratıe kann auf
Minderheiten, e1in weıteres Argument, können sıch MN dımentäre Mechanısmen der Miıttelkontrolle verzichten.
Bestechung VOTI Dıskrıiımimierungen schützen oder dıese Unterschlagende Beamte präferieren AUS (Gründen der Rısı-
mındest abmildern DIies ist eın Argument, das insbesondere kominımlerung jene Verwendungsarten des ın iıhrer Ver-
ıIn ethnısch stark segmentierten Gesellschafte neh- f[ügungsgewalt unterstehenden Budgets, mıt denen sıch r1S1-
INeN ist Natürlıich können sıch auf dem Wege der Bestechung koarme Verfahren der Unterschlagung verbinden lassen. /u
1Ur Jjene Mınderheiten Dıskriminierung schützen, de- dA1esen risıkoarmen Verfahren gehört dıe Eınforderung VON
ICH ökonomische Sıtuation ausreichend gefestigt ist, dıe Kıck-back-Zahlungen be1l Investitionsprojekten. Häufig sınd
Bestechungssummen aufbringen können. DiIe wiıirtschaft- CGS dıiıeselben Personen un Instanzen, dıe Kosten und Nut-
iıch erfolgreiche chinesıische Mınoriıtät ıIn ein1gen südostasıatı- ZCM eiInes Investitionsprojekts bewerten aben, dıe auch
schen Ländern ist lerfür e1iIn eıspiel. Allerdings ist dieser VOIN den Kıck-back-Zahlungen profitieren, dıe be1l seiner
Schutz zweischne1dıg. Diıe Miınorıi1tät, dıe sıch WG este- Realısıerung anltlallen Die Verschuldungskrise der Driıtten
chung VOT Dıiskrıiıminierung schützt, wırd VOIN der Mehr- Welt, wesentlıch verursacht Urc kredıtfinanzıerte Ööffentlı-
heıtsbevölkerung als Kollaborateur mıt der korrupten polıtı- che Investitionsprojekte, dıe dıe antiallenden Tiılgungsver-
schen Klasse empfunden. Dies rag einer Verfestigung pflichtungen nıcht erwırtschafteten, dürfte nıcht ANSCINCSSCH
VO  — Feindbildern Del, dıe eıne Öökonomiısch erfolgre1- erklären se1IN, ohne diesen Aspekt mıtzuberücksıichtigen.
che Miınoriıtät hnehın bestehen. Keınes der Argumente, dıe posıtıve Wırkungen der Korrup-
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t1on ıIn nıcht-westlichen Gesellschafte postulıeren, ist über- sıert. ber Verteilungsmechanısmen sınd auch ehNorden-
zeugend NUug, einen Verzicht auf eiıne Polıtik der KOT- leıter, interne Kontrollinstanzen und vorgeschaltete Auf-
ruptionskontrolle begründen. Eın Teıl der postulıerten siıchtsbehörden Korruptionsgewınn beteilıgt. Solche ()I-

Vorteıle besteht In der Beseıtigung VO Hemmnıissen, dıe RC- ganısiıerten Gruppen en zwangsläufig das Interesse., In-
SCHaliien werden, Korruptionseinkünfte erzielen kÖön- formatıonen abzuschotten, Belege ür korruptes Verhalten
He  z DIe Argumente unterschätzen dıe Kosten der KOrTup- verschleiern und einem Gruppenmitglıed, das C1-

t10n: Kosten. dıie Strategien der Beamten verursachen, iıhre mıttelt wırd, Schutz gewähren.
Bestechlichkeitschancen erweıtern und Kosten, dıe sıch Es bıeten siıch 11UN verschledene Strategien an, dıe Wahr-daraus ergeben, da ß dıe Entscheidungen der Admıinıstration scheinlichkeit der Aufdeckung korrupten Verhaltens
VO Fragen der Rısıkominimierung be1l Unterschlagungen rhöhen aßnahmen. dıe den dıskretionären Entsche!1-überlagert SINd. dungsspielraum VO Beamten senken, können dıe AUT-
Kıne Polıtiık ZUT Eıngrenzung der Korruption kann VO  - 7We]1 deckungswahrscheimnlichkeit rhöhen Wırd beispielsweise
verschliedenen Ansatzpunkten AUSs erTOolgen: Zum einen kann der Ermessensspielraum Mr Beamte be1ı der Vergabe Öffent-
der Verfügungsbereich der staatlıchen Bürokratie begrenzt lıcher ufträge beschnıiıtten, ist ein Fehlverhalten leichter
werden. Wırd beispielsweise dıe Verpllichtung für inlän- teststellbar Jedoch kann hıerdurch dıe notwendıige Flex1bi-
diısche Unternehmer aufgehoben, Produktionslizenzen lıtät 1m öffentlichen Dıenst leiden DiIe Straffung VO  —' Ver-
beantragen, werden Handelshemmnisse abgebaut oder dıe waltungsvorgängen bewirkt, da ß Fehlverhalten, etwa dıe
Bauern AdUus der Pflicht entlassen. ıhre TOdukKtTe staatlıche Verzögerung VO Vorgängen mıt der Absıcht, Beschleuni-
Aufkauforganısationen verkaufen, entfallen damıt gungszahlungen veranlassen, leichter einzelnen Instanzen
zwangsläufig dıe Anreıze., das Heer Jjener bestechen, und Amtsträgern zugeordnet werden kann. Eın wichtiger
deren Aufgabe CS WAaär, Liızenzen zuzuteılen DZW dıe FEın- /ugang sınd Informatiıonen ber dıe prıvaten Lebens-
haltung der Restriktionen überwachen. Da In den meılsten verhältnısse der Beamten. Ist ihr Lebensstandard und ıhr
Entwiıcklungsländern viele olcher staatlıchen Eıngriffe eX1- Vermögen nıcht kompatıbel mıt ihren egalen Eınkünften,
stıeren, nıcht zuletzt qals olge eiıner Strategie staatlıcher begründet dies einen Anfangsverdacht.
tellen Z Erweıterung ihrer Bestechlichkeitschancen, Ist
eın au dieser Eıngriffe e1in wichtiger Ansatz Z eduk-
tion der Korruption 1mM öffentlıchen Sektor Auch Akteure In den Industrieländern tragen
ber dies ist natürlıch keın Weg, der auf alle Bereiche der Verantwortung
Korruption Anwendung flinden könnte. Es bedarf eINes
rec.  1chNnen Rahmens für wıirtschaftlıches Handeln., der DC- ongkong ist In seiner erfolgreichen ampagne der KOrrup-SCH dıe Erosion C Bestechung schützen ist Korrup- tionskontrolle weiıt SCNH, eıne Beweıispiflichtumkehrt1on als Unterschlagung öffentlicher ıttel kann mıt en einzuführen. Eın Angehörıger des Ööffentlichen Diıienstes hatstaatlıchen Aktıvıtäten verbunden se1n, dıe budgetrelevant
SInd. Und INan kann, etwa AdUus (Gründen des Umwelt- oder seine Vermögensverhältnıisse offenzulegen un darzulegen,

daß SeInN Vermögen AaUus egalen Quellen stammt Von einzel-Konsumentenschutzes, auch nıcht auf alle Verfahren der
Lizenzierung oder andere staatlıche Auflagen verzichten. MCn Regjlerungsinstanzen unabhängıge Beschwerdestellen,

dıe möglıcherweise auch ANONYINC Beschwerden N-Der zweıte nsatzpunkt Z Eıngrenzung der Korruption nehmen, können insbesondere dann VO Nutzen se1N, WE1eg In eiıner Beeıinflussung des Kalküls derjen1ıgen, dıe sıch das korrupte Verhalten der Beamtenschaft dıe Grenze Zkorrupt verhalten. Wesentliche Varıablen hıerzu sınd dıe
Erpressung überschrıtten hat Das Kernproblem er diıeserÖöhe der Bestrafung, dıe Wahrscheimnlichkeıit, mıt der kOr-

Beamte rechnen mUussen, daß iıhr Verhalten aufge- Ansätze ist e $ verhindern, da dıe mıt der Überprüfung
des Verhaltens VO  —; Amtsträgern Deauftragten Instanzen Inec wırd, und der Trad der Schwierigkeılt, miıt der Korrup-

tiıonsabsprachen eingefädelt werden können. das (Gjeflecht der Vertejulung VO Korruptionseinkünften eIN-
bezogen werden und korruptes Verhalten UKC Bestechung

DiIe gesetzlıch fixıerte öhe des Strafmaßes dürfte In den dieser Instanzen abgesichert werden ann
meılsten Entwicklungsländern eın Problem für dıe KOrrup- Eın Ansatz, dıe Schwıierigkeıiten erhöhen, mıt der KOorrup-
tionskontrolle darstellen Miıt der UÜbernahme westlicher tiıonsbeziehungen eingefädelt werden können, ist dıe {[UrNUS-
Rechtssysteme sınd auch strafrechtliıche Bestimmungen DC- mäßıige Versetzung VO Beamten, eingespielte Bezle-
SCH korruptes Verhalten übernommen worden. teılweıise miıt hungen zwıschen den aktıven und passıven Partnern der Be-
drakonıscheren Strafen, als S1e In den westlichen Industrie- stechung, Beziehungen zwıschen Beamten, dıe dırekt mıt der
ändern verhängt werden können. Weıt entscheiıdender als Offentlichkeit agleren oder Budgetmıiıtte verausgaben, und
dıe Ööhe der Strafe Ist, WI1Ie hoch dıe Wahrscheinlıic  eıt Ist, iıhren Kontrolleuren zerschneıden. Der Erfolg eiıner sol-
da korruptes Verhalten entdeckt und ob 6cSsS 1mM der chen Strategıie Ist zweılelhafit, WECNN De]l Bestechung un Un-
Entdeckung auch geahnde WwIrd. Korruption wırd In der terschlagung dıe Beamten als Gruppen agleren und einzelne,
CLE nıcht indıvıduell VO  —; einzelnen Beamten egangen, LICUu hınzuversetzte Beamte rasch ıIn dıe etablıerten Regeln
sondern VO  — Gruppen innerhal der Beamtenschaft Organı- eingewlesen werden.
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DiIie Informatiıonsprobleme für sıch korrupt verhaltende Da3 6S ongkong und ıngapur gelungen Ist, Korruption
Akteure werden sıch erhöhen, WECNN etiwa aufgrun der weıtgehend verbannen, l1eg wesentlıich darın begründet,
rhöhung der Aufdeckungswahrscheinlichkeit der rad der daß dıe polıtıschen Elıten beıder Länder weıtgehend KOrrup-
Korruption 1im Öffentliıchen Sektor sınkt: CS wırd dann schwIıe- t10nsfreı Malßsnahmen ZAU Korruptionskontrolle
nger, dıe erforderliche Partner für korruptes Verhalten konnten Ssomıt ohne Störfeuer VO oben durchgesetzt WCI-
finden Jede Kontaktaufnahme hlerzu 1rg e1in DEWISSES den uch dıe Akteure ın den Industrieländern tragen Miıt-
Aufdeckungsrisiko, wobel sıch allerdings 1mM Verhältnis ZWI1- verantwortung. Es sınd auch Unternehmungen AUS den
schen Beamten und Offentlichkeit eiıne „Kultur der 7 we1l- Industrieländern, dıe sıch In den Entwıicklungsländern über
deutigkeıt” etablıert hat: diese rlaubt CS, dıe Bereıtschaft des Bestechung der ufträge vergebenden Instanzen Vorteıle
Partners ZUT Mıtwirkung einem Korruptionsgeschäft gegenüber Konkurrenten verschalien oder sıch der r{ül-
eruleren, ohne VOIN Anfang eutlc werden MUSSECN, lung auch legıtımer staatlıcher Vorschriften entziehen. Bıs-
da dıe Erkundungsgespräche strafrechtlich relevant werden her sınd alle Inıtıatıven gescheıtert, dıe 1mM deutschen Steuer-
könnten. recht gegebene Abzugsfähigkeıt der 1m Ausland geleisteten
DiIe Reformen. dıe notwendıg SInd, das Ausmaß der Kor- Bestechungszahlungen aufzuheben Im November 1995 hat
ruption zurückzuschneı1den, lıegen vorrangıg In der Verant- dıes der Bundestag mıiıt den Stimmen der Koalıtion abge-
wortung der polıtischen Instanzen der Entwicklungsländer. eorg C remer

e11INAaDe Apostolat der Kirche
ı Das pektrum natıonaler Laıengremien In Europa
Die VOoOr einem Jahr abgeschlossene Strukturreform des Zentralkomuitees der deutschen
Katholiken (vgl. Januar 19906, 9) führte In Deutschlan einer Diskussion über
Jele un ufgzaben des verfahten Laienkatholizismus. el fiel verschiedentlich auf,
WIeE wenı2 LÜ  _ über die entsprechende Entwicklung In anderen europäischen Ländern
weiß. Der folgende Beitragz Z21bt einen Überblick über die hestehenden nationalen Laien-
strukturen In Europa.

Das nachsynodale Apostolische Schreiben Johannes auls Il der Zuständigkeit für deren Einrichtung abhebt „Den Bı-
‚Chrıstifideles laıcı“ VOIN 1988 über dıe erufung und Sen- schofskonferenzen kommt CS / dıie geelgneten Miıttel un
dung der Laıen In Kırche und Welt (vgl MärTzZ 1989, Wege iinden, auf Natıonal- oder Regjionalebene dıe
106 {f.) nthält keine ausdrücklichen Festlegungen ZUT Eın- Konsultatıon un dıe Miıtarbeit der Laıen, Männer und
richtung VO  s} (sremıien des Laı:enkatholizıismus auf natıonaler Frauen, weıterzuentwıckeln. SO kann über dıe gemeiınsamen
eNne Ausgehend VON Bemerkungen Z eılhabe der TODIEMEe beraten werden un dıe kırchliche COMMUNIO er
Laıen en der Te1  iIrchen ordert der aps dıe Laıen zulage treten
mıt einem Zıtat AdUus dem Konzılsdekret über das LalJen- Unerwähnt bleıibt 1mM Apostolıschen Schreıiben dıe ausdrück-
apostolat auf, S1e mOgen hre Miıtarbeit nıcht auf dıe IC Aufforderung AUS „Apostoliıcam actuosıtatem“ Nr 26,

(Jrenzen ıhrer Pfarreı oder ihres Bıstums beschränken, nach der (Ggremıien des Laıenapostolates „SOWeıt W1Ie mÖg-
sondern S1Ee auft den zwischenpfarrlichen, interdıözesanen, lıch, auch auf pfarrlıcher, zwischenpfarrliıcher und interd1ö-
natıonalen und internatiıonalen Bereıch auszudehnen be- ZeSaNeTI ene, aber auch 1m natıonalen un internatiıonalen
strebt se1in“ (Nr UD vgl Nr 10) Bereıich geschaffen werden (sollten)“. Auffällig ist, daß In

dem Schreıiben fast 1m gleichen Atemzug sowohl VO  —_ den

Große Unterschıede In den natıonalen Natıonalgremien der Laıen als auch VO  = der Mitwirkung Von

Laıen Diözesansynoden Un Partikularkonzilien dıe edeLaı:engremien Ist, WIe S1e. das Kıirchenrecht vorsiecht (cann. 447 und 463
SE

uberdem o1bt der aps fast wörtlich eine Passage AUS den DiIe wenıgen Bemerkungen ın ‚Chrıstifideles laıcı“ den
Proposıtiones der Bıschofssynode VO  —_ 1987 (Nr 10; vgl natıonalen Laiengremien sınd eın deutliıcher Hınweis auf dıe
Dezember 1987, Sy/Al) wleder, dıe jedoch wenıger auf Sınn Tatsache, WIe unterschiedlich dıe Praxıs ın den verschlede-
und Wec entsprechender (Gremıen als vielmehr dıe rage NCN Ländern 1SC austia zuweılen iınnerhalb e1in
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